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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Kalkh/05/12/6919)

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen für das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen 
Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage
hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde

Beschlüsse:

29.11.2012 Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst

Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt zur Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für das Gebiet westlicher 
Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage weder Anregungen 
noch Bedenken zu äußern. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .8
Zustimmung: .7
Ablehnung: .0
Enthaltung: .1

11.12.2012 Gemeindevertretung Kalkhorst

 
 


